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Uranbergbau:
Das Bundesarbeitsmini-
sterium bereitet eine 
Reform der Gesetzlichen 
Unfallversicherung vor. 
Die Praxis der Anerken-
nung von Berufskrank-
heiten wird sich dadurch 
weiter verschlechtern.
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Strahlenschutznovelle:
Der leichtfertige Umgang 
mit Radionukliden bleibt 
mit den Freigrenzen- und 
Freigaberegelungen auch 
im neuen Änderungs-
entwurf für die Strahlen-
schutzverordnung erhal-
ten.
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Strahlenbelastungen:
BfS-Präsident König: 
„Röntgenuntersuchungen 
gehören nicht in eine 
Vorsorgeuntersuchung.“
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mehrt unter Leukämie.
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Atomwirtschaft:
Deutsche AKW schneiden 
im internationalen 
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schlecht ab. Seite 9
Der größte Atomkraft-
werkskomplex der Welt 
steht in Japan auf einer 
geologischen Verwerfung.
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Angesichts der Klimaverände-
rung wird die Kernenergie 
derzeit wieder von Betreibern, 
Herstellern und etlichen Poli-
tikern vehement angepriesen. 
Es wird gesagt, die deutschen 
Atomkraftwerke seien die si-
chersten der Welt und manche
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Leute versteigen sich zu der 
Behauptung, bei uns – wahr-
scheinlich meinen sie West-
deutschland – sei noch nie-
mand dadurch zu Schaden ge-
kommen. Dabei wird verges-
sen, dass es zumindest ein Be-
rufsfeld gibt, das anerkann-
termaßen enorme Opfer geko-

stet hat. Auch westdeutsche 
Atomkraftwerke setzen Uran 
ein, das irgendwo gefördert 
worden ist, und niemand kann 
bezweifeln, dass Tausende 
Uranbergleute dadurch krank 
wurden und frühzeitig starben. 
In Deutschland jedoch wird 
heute kein Uran mehr geför-
dert, die frühere Sowjetisch-
Deutsche Aktiengesellschaft 
(SDAG) WISMUT, der Uran-
bergbaubetrieb in Sachsen und 
Thüringen, wird der Vergan-
genheit zugeordnet. Das Pro-
blem damit soll sich irgend-
wann von selbst erledigen. 
Gefördert wird Uran heutzu-
tage vornehmlich in fernen 
Ländern. Über ein Drittel 
kommt aus Kanada, aus einem 
riesigen Gebiet, in dem India-
ner leben, die sich dagegen 
nicht wehren können. Auch 
sonst sind häufig indigene Be-
völkerungen betroffen, die 
ebenfalls die Bergleute stellen.

Probleme bei der Beur-
teilung von Gesundheits-
effekten durch inkorpo-
rierte Radioaktivität

Radioaktive Stoffe, die sich 
im Körper einlagern, kann 
man im allgemeinen nicht di-

rekt messen, vor allem nicht, 
wenn es sich um die beson-
ders wirksamen Alphastrahler 
handelt. Die Alphastrahlen 
haben in Gewebe nur eine 
Reichweite von – je nach 
Energie – einigen 10 Mikro-
metern. Sie geben ihre ge-
samte kinetische Energie auf 
so kurzer Strecke ab und man 
spricht deswegen von „dicht“ 
ionisierender Strahlung.

Eine sehr hilfreiche Informa-
tion über eine stattgefundene 
Strahlenexposition liefert die 
Biologische Dosimetrie mit-
tels Chromosomenaberratio-
nen. Es ist schon sehr lange 
bekannt, dass dizentrische 
Chromosomen (Abbildung 1) 
in weißen Blutkörperchen ein 
sehr empfindlicher und spezi-
fischer Nachweis für eine 
Strahlenbelastung sind. Sie 
können aus einer Blutprobe 
bestimmt werden.

Abbildung 2 zeigt eine Zelle 
nach Durchgang eines Alpha-
teilchens. Durch ihre hohe 
Energieangabe pro Wegstrek-
ke kommt es zur Ausbildung 
von Mehrfach-Aberrationen 
innerhalb eines Zellkerns, hier 
sind es mehrere dizentrische 
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Chromosomen und einige tri-
zentrische.

Mittels solcher Untersuchun-
gen zeigte sich bei ungari-
schen Uranbergarbeitern, dass 
der Dosisanteil durch inkorpo-
riertes Uran und andere lang-
lebige Folgeprodukte erheb-
lich war (Méscáros u.a. 2004). 
Denn diese Aberrationen sind 
zeitlich instabil, sie werden 
mit einer Halbwertszeit von 
etwa 1,5 Jahren aus dem Sy-
stem eliminiert. Während der 
Lungenkrebs auf das Radon-
gas im Stollen zurückgeführt 
wird, das außerhalb sehr 
schnell wieder abgeatmet wird 
und mit einer Halbwertszeit 
von 3,8 Tagen auch sehr 
schnell aus den fetthaltigen 
Geweben verschwindet, bil-
den die festen langlebigen Al-
phastrahler aus eingeatmetem 
Staub Depots in der Lunge 
und anderen Organen über 
Jahrzehnte.

Wir selbst haben die Methode 
eingesetzt bei der Untersu-
chung eines erhöhten Leukä-
mieauftretens bei Kindern und 
Jugendlichen in der Nähe der 
Kreisstadt Birkenfeld in 
Rheinland-Pfalz. Man brachte 
das zusammen mit den Ab-
raumhalden einer Uranaufbe-
reitungsanlage der Berg-
werksgesellschaft Gewerk-
schaft Brunhilde. Die hatte 
seit Ende der 50er Jahre in 
dieser Gegend Uran im Tage-
bau und unter Tage abgebaut 
und später noch weiter Erz 
von anderen Standorten verar-
beitet. Erst 1990 wurde sie 
gänzlich stillgelegt. Zwischen 
1970 und 1989 waren die 
Leukämieerkrankungen unter 
Kindern und Jugendlichen in 
den umliegenden Gemeinden 
dort fast um das Dreifache er-
höht (Hoffmann 1993). Die 
stichprobenartig ausgeführten 
biologischen Dosimetrien 
zeigten eine signifikant er-
höhte Strahlenbelastung der 
Bevölkerung an. Die Radon-
konzentrationen waren in ei-
nigen Häusern der betroffenen 
Familien sehr hoch. Als 
Hauptbelastungsquelle haben 
wir jedoch das Trinkwasser 
ausgemacht. Die drei Ab-

raumhalden waren nicht abge-
deckt und wurden durch Re-
gen ausgelaugt. Durch das 
Gelände floss der Steinau-
bach, in den vor allem das 
Folgeprodukt Radium ge-
langte, und von dort aus in 
den Fluss Nahe, aus dem 
vormals Trinkwasser durch 
Uferfiltrat gewonnen wurde 
(Hoffmann u.a. 1995).
Die Abraumhalden wurden 
abgedeckt, um Staubbildung 
und Auslaugung zu unterbin-
den. Eine offizielle Anerken-
nung der Leukämieerhöhung 
und der Zusammenhang mit 
der Umgebungsradioaktivität 
erfolgte nicht.
Zur Beurteilung von Strahlen-
folgen und der Setzung von 
Grenzwerten hat sich die in-
ternationale Staatengemeinde 
angewöhnt, den Empfehlun-
gen der Internationalen Strah-
lenschutzkommission ICRP 
zu folgen. Diese macht Anga-
ben über das Gesundheitsrisi-
ko von niedrigen Strahlendo-
sen. Sie hat den Begriff des 
„stochastischen“ Strahlen-
schadens eingeführt. Wird ein 
großes Kollektiv mit einer ge-
ringen Dosis bestrahlt, lässt 
sich nicht vorhersagen, bei 
welchem Individuum der 
Schaden eintritt, nur eine 
Wahrscheinlichkeit lässt sich 
angeben. Die Anzahl der 
Schadensfälle steigt mit der 
Gesamtdosis, jedoch bei der 
halben Dosis gibt es immer 
noch die halbe Schadensrate. 
Daher besteht kein „Schwel-
lenwert“, das heißt es gibt 
keinen unschädlichen Dosis-
bereich. Das soll für Krebser-
krankungen und für geneti-
sche Effekte gelten, das heißt 
für Erkrankungen der Kinder 
von bestrahlten Eltern (Ta-
belle 1).
Strahleninduzierter Krebs gilt 
bei der ICRP als einziger real 
beobachteter Niederdosisef-
fekt. Als Referenzkollektiv 
wird von den Überlebenden 
der Atombombenabwürfe auf 
Hiroshima und Nagasaki aus-
gegangen. Die Risikoangabe 
in Tabelle 1 für die Krebs-
sterblichkeit bedeutet, dass 
von 100 Personen, die einer 

Dosis von 1 Sievert (Sv) aus-
gesetzt wurden, im Mittel 5 
dadurch zusätzlich an Krebs 
sterben werden. Oder anders 
ausgedrückt: Eine mit der 
Dosis 1 Sv bestrahlte Person 
hat dadurch im Mittel ein 
zusätzliches Risiko von 5 
Prozent, an Krebs zu sterben.
Die benutzte Dosiseinheit Sv 
(Sievert) soll alle Bestrah-
lungsarten vergleichbar ma-
chen und heisst deshalb 
„Äquivalentdosis“.
Die Dosis ist physikalisch de-
finiert als eine absorbierte 
Energie pro Kilogramm (kg) 
Gewebe („Energiedosis“ in
Joule/kg). Die verschiedenen 
Strahlen haben jedoch bei 
gleicher Energiedosis ver-
schiedene Wirkungen im Ge-

webe, Alphastrahlung hat auf-
grund seiner sehr viel höheren 
Energieabgabe in Zellen eine 
sehr viel höhere Wirkung als 
Röntgen-, Gamma- oder Beta-
strahlung. Daher wird die 
Energiedosis mit einem Wich-
tungsfaktor versehen, um die 
Äquivalentdosis zu erhalten, 
für Alphastrahlen hat dieser 
nach ICRP den Wert 20. Die 
Referenzstrahlenart ist Rönt-
genstrahlung.

Im Falle inkorporierter radio-
aktiver Strahler muss man zur 
Bestimmung der absorbierten 
Energie wissen, wieviel von 
diesen Stoffen in das besagte 
Gewebe geht und wie lange es 
sich dort aufhält. Die ICRP 
hat dazu Dosisfaktoren ange-
geben in Sv pro eingeatmetes 

Abbildung 1:
Strahleninduzierte interchromosale Aberrationen

Abbildung 2: Multiaberrante Zelle
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oder verschlucktes Becquerel 
(Bq; 1 Bq = 1 radioaktiver 
Zerfall pro Sekunde), die für 
alle Individualfälle gelten sol-
len. Die Unsicherheiten bei 
diesen Dosisfaktoren können 
mehrere Größenordnungen be-
tragen (Fairlie 2005; Schmitz-
Feuerhake 2000). Dennoch 
werden diese – zum Nachteil 
von Betroffenen – wie physi-
kalische Konstanten gehand-
habt und in den staatlichen 
Regelwerken zum Strahlen-
schutz zur Anwendung vorge-
schrieben, zum Beispiel bei 
der Frage, ob Dosisgrenzwerte 
bei kerntechnischen Anlagen 
eingehalten werden.

Die japanischen Überlebenden
waren einer extrem hochener-
getischen, durchdringenden 
Gammastrahlung ausgesetzt 
(den radioaktiven Fallout der 
Bomben sieht man demge-
genüber dort als vernachläs-
sigbar an). Es ist seit langem 
bekannt, dass eine solche 
Strahlung um den Faktor 3 bis 
4 weniger wirksam ist als eine 
normale Röntgenstrahlung 
oder eine Gammastrahlung, 
wie sie in der natürlichen Um-
gebung vorkommt. Dies geht 
aber in die Äquivalentdosis 
nicht ein, weil der Wich-
tungsfaktor für alle solche 
Strahlung 1 gesetzt wird. Fer-
ner wird angenommen, dass 
wegen der hohen Dosislei-
stung (Dosis pro Zeiteinheit) 
bei der Bombenstrahlung der 
Effekt für chronische Exposi-
tion (wie das bei der berufli-
chen Bestrahlung der Fall ist) 
nur halb so groß ist. Für Al-
phastrahlung gilt das jedoch 
auf keinen Fall. Vielmehr ist 
es genau umgekehrt: Wie auch 
die deutsche Uranbergarbei-
terstudie ergeben hat (Grosche 
u.a. 2006), ist die Wirkung 
sogar größer, je geringer die 
Dosisleistung ist. Daher liegt 
selbst unter den Annahmen, 
dass die Energiedosis für in-
korporierte Alphastrahler be-
kannt ist und die Äquivalent-
dosis als Maß für die Wirkung 
geeignet ist, eine Unterschät-
zung um etwa den Faktor 10 
vor, wenn man die von der 
ICRP abgeleiteten Daten aus 

dem japanischen Kollektiv auf 
Fälle wie die der Uranbergar-
beiter überträgt.
Schließlich gibt es seit langem 
Evidenzen, dass die bei den 

japanischen Atombomben-
überlebenden beobachteten 
Schäden nicht sämtliche mög-
lichen Folgen von Radioakti-
vität abdecken. Für Schäden 

nach Bestrahlung im Mutter-
leib gibt die ICRP eine recht 
hohe Dosis von 0,1 Sv (= 100 
mSv) an, unterhalb der nichts 
passieren soll. Dies wider-

Tabelle 1:
Gesundheitsschäden durch chronische Niederdosisexposition einer Bevölkerung

Genetische 
Erkrankungen

Krebssterblichkeit Effekte nach Exposition 
im Mutterleib

Erkrankun-
gen außer 
Krebs und 
Tumoren

ICRP Risiko-
angaben

1,3 % pro Sv 5 % pro Sv kein Effekt unter 0,1 Sv kein Effekt

Bewertung 
durch ECRR

Unterschätzung 
um Faktor 100 
- 2000

Unterschätzung 
um Faktor 100 -
2000

Krebs
Fehlbildungen
Geistige Behinderung
Geisteskrankheiten
Downsyndrom
Kinderkrankheiten
Totgeburten
Säuglingssterblichkeit
Spontane Aborte
Geringes Geburts-
gewicht

vielfach

Tabelle 2:
Nachgewiesene Erkrankungen außerhalb des Atemtrakts in Folge einer Exposition 
durch Radon, Uran und Uranfolgeprodukte

Erkrankungen Exponiertes Kollektiv Referenzen

Solide Tumoren Beschäftigte in Uranindustrie Ritz 1999

Gutartige & unspe-
zifische Tumoren

Uranbergarbeiter Roscoe 1997

Bluterkrankungen Uranbergarbeiter Roscoe 1997

Leukämie Uranbergarbeiter
Bergleute, unter Tage
Radon in Häusern
Bevölkerung in urankontami-
nierten Gebieten

Möhner u.a. 2006; Rericha u.a. 2006*
Darby et al. 1995
Evrard u.a. 2006
Hoffmann 1993; Hoffmann u.a. 1993

Lymphome Beschäftigte in Uranindustrie McGeoghegan u.a. 2000

Multiple Myelome Uranbergarbeiter Tomásek u.a. 1993

Magenkrebs Bergleute, unter Tage
Bevölkerung in urankontami-
nierten Gebieten

Darby u.a. 1995; BEIR IV 1988
Wilkinson 1985

Leberkrebs Uranbergarbeiter Tomásek u.a. 1993

Darmkrebs Bergleute, unter Tage Darby u.a. 1995

Krebs der Gallen-
blase/ extrahep.
Gallenwege

Uranbergarbeiter Tomásek u.a. 1993

Nierenkrebs Radon in der Umgebung
Beschäftigte in Uranindustrie

Forastiere u.a. 1992
Dupree-Ellis u.a. 2000

Hautkrebs Uranbergarbeiter Sevc u.a. 1988

Psychische 
Störungen

Uranbergarbeiter Tomásek et al. 1994

Geburtsfehler Uranbergarbeiter, 
Bevölkerung in urankontami-
nierten Gebieten

Müller et al. 1962, 1967
Shields et al. 1992

* einschl. Chronisch Lymphatische Leu-
kämie
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spricht jedoch zahlreichen Be-
funden aus Tierversuchen und 
der Erfahrung nach dem 
Tschernobylunfall (Pflugbeil 
u.a. 2006). Letzterer hat zu-
dem eine ganze Reihe von Er-
krankungen zur Folge gehabt, 
die bislang nicht zu den mög-
lichen Strahlenschäden ge-
zählt wurden.

Das europäische Komitee 
ECRR (European Committee 
on Radiation Risk) ist wie an-
dere Kritiker daher zu abwei-
chenden Beurteilungen des 
Strahlenrisikos gekommen. 
Insbesondere angesichts der 
zahlreichen Befunde über 
Leukämie- und andere Krebs-
erkrankungen in der Umge-
bung von kerntechnischen 
Anlagen hat es die in Tabelle 
1 genannten Angaben ge-
macht (ECRR 2003).

Erkrankungen durch den 
Uranbergbau
Uranbergleute erkranken be-
kanntermaßen häufig an Lun-
genkrebs. Als Ursache wird 
das alphastrahlende Edelgas 
Radon angesehen, das als Fol-
geprodukt von Uran in den 
Stollen vorhanden ist und ein-
geatmet wird. Es führt über-
wiegend zu einer Strahlenbe-
lastung der Lunge. Es wird 
aber auch zu einem Teil im 
Blut gelöst und damit in alle 
Gewebe des Körpers trans-
portiert.
Ferner herrscht in den Stollen 
ein erhöhter Strahlenpegel 
durch Gammastrahlung und es 
kommt zu einer Exposition 
durch eingeatmeten Staub, in 
dem sich außer Uran seine 
sämtlichen Folgeprodukte be-
finden, deren größter Dosis-
beitrag durch die langlebigen 
alphastrahlenden Feststoffe 
unter ihnen geliefert wird. Je 
nach chemischer Eigenschaft 
und Löslichkeit in der Lunge 
wandern diese Stoffe in ver-
schiedene Organe und Ge-
webe und bilden dort langjäh-
rige Depots. Eigenwillig 
(2000; 2006a,b) hat darauf 
hingewiesen, dass die Kumpel 
bis in die 50er Jahre die radio-
aktiven Grubenwässer getrun-
ken haben. Das ist ein Bela-

stungspfad, der in der offizi-
ellen Dosimetrie nicht berück-
sichtigt wird, aber sicherlich 
zu einer nennenswerten Be-
strahlung von Organen außer-
halb der Lunge geführt hat.

Nach dem Prinzip des stocha-
stischen Schadens sind daher 
auch bei Uranbergarbeitern in 
allen Geweben Spätfolgen zu 
erwarten. Bevölkerungen in 
Uranabbaugebieten sind er-
höhter Strahlung durch den 
uranhaltigen Untergrund und 
den Radonausgasungen ausge-
setzt sowie radioaktiven Stäu-
ben. Außerdem können die ra-
dioaktiven Stoffe in das 
Grundwasser und damit in die 
Nahrung gelangen.
Tabelle 2 enthält Befunde au-
ßerhalb der Lunge und des üb-
rigen Atemtrakts an Uran-
bergarbeitern und Beschäftig-
ten in der Uranverarbeitung,
außerdem Erkrankungen in 
Bevölkerungen, die in Gegen-
den mit uranhaltigem Unter-
grund leben. Sie bestätigen die 
hohe Wirksamkeit von inkor-
porierten Alphastrahlern.
Die chronisch lymphatische 
Leukämie ist eine sehr seltene 
Erkrankung, die nicht als 
strahleninduzierbar angesehen 
wird. Dies ist aber nach neue-
ren Erkenntnissen nicht halt-
bar (Schmitz-Feuerhake & 
Pflugbeil 2004; Richardson 
u.a. 2006). Bei tschechischen 
Uranbergarbeitern wurde die-
se Erkrankung neuerdings in 
signifikanter Häufung festge-
stellt (Rericha u.a. 2006).

Radon ist auch in niedrigen 
Konzentrationen eine nach-
gewiesene Ursache von Lun-
genkrebs. Henshaw und Mit-
arbeiter haben schon vor län-
gerer Zeit die These aufge-
stellt, dass Radon auch andere 
Krebserkrankungen in der Be-
völkerung verursacht, da sich 
Korrelationen von Leukämie-
raten mit erhöhter Radonkon-
zentration in der Umgebung 
aufstellen ließen (Henshaw 
u.a. 1990). Ein solcher Zu-
sammenhang mit Radonpe-
geln in Häusern wird in einer 
französischen Studie bestätigt 
(Evrard u.a. 2006).

Dr. Stabenow vom Ostdeut-
schen Krebsregister hat auf 
der Veranstaltung am 4. Juli 
2007 in Gera vorgetragen, 
dass sich in den Gemeinden 
des WISMUT-Areals ein er-
höhtes Auftreten von Krebs in 
der Bevölkerung statistisch 
nachweisen lässt. Der Unter-
suchungszeitraum war 1996 
bis 2005. Die Erhöhung führt 
er ausschließlich auf den Lun-
genkrebs bei Männern zurück 
und damit auf die Beschäftig-
ten bei der SDAG WISMUT. 
Dieses ist einerseits ein beru-
higendes Ergebnis für die üb-
rige Bevölkerung. Anderer-
seits ist jedoch zu bedenken, 
dass die allgemeine Krebshäu-
figkeit (Inzidenz) kein em-
pfindliches Maß für einen 
Umgebungseffekt ist, da diese 
in der Bevölkerung ohnehin 
sehr hoch ist. Wollte man sehr 
genau überprüfen, ob sich ein 
Strahleneffekt zeigt, müsste 
man die empfindlichsten 
Gruppen, nämlich Neugebo-
rene und kleine Kinder, auf 
Geburtsfehler und Leukämie 
untersuchen.

Die Anerkennungspraxis 
der Berufsgenossen-
schaft Bergbau
Nach dem Ergebnis der deut-
schen Uranbergarbeiterstudie 
war bei den WISMUT-Be-
schäftigten die Lungenkrebs-
rate zwischen 1946 und 1998 
etwa doppelt so hoch wie 
normal (Grosche u.a. 2006). 
Danach müsste jede zweite 
auftretende Erkrankung als 
berufsbedingt anerkannt wer-
den. Das ist aber bei weitem 
nicht der Fall. Die Hürde ist 
schon vom Prinzip her sehr 
hoch gesetzt, da in jedem in-
dividuellen Fall der Nachweis 
verlangt wird, dass die Wahr-
scheinlichkeit der Strahlenbe-
dingtheit im Vergleich zum 
„Spontanrisiko“ 50 Prozent 
überschreitet. Damit kommen 
nach dem Prinzip des sto-
chastischen Schadens die mei-
sten Strahlenkrebse von vorn-
herein nicht zur Anerkennung 
in Betracht, da Lungenkrebs 
ohnehin die häufigste Krebs-
erkrankung bei Männern ist. 
Diese unangemessene Bezug-

nahme auf die Spontanhäufig-
keit wird auch dadurch nicht 
gerechter, dass sie für andere 
Berufserkrankungen in 
Deutschland ebenfalls ver-
langt wird.

Für die im Einzelfall anzuge-
bende Dosis ist man auf Ab-
schätzungen angewiesen, denn 
messtechnische Dokumenta-
tionen der individuellen Expo-
sition liegen nicht vor. Insbe-
sondere gab es vor 1971 keine 
Ortsdosimetrie, das heißt 
keine Ermittlung der Strahlen-
exposition durch Radon und 
radioaktiven Staub am Ar-
beitsplatz, sowie keine Do-
kumentation der Gammado-
sisleistung. Erst ab 1991 wur-
den Personendosimeter einge-
setzt. Da die Betriebsbedin-
gungen in den Bergwerken 
geändert wurden, ist die Re-
konstruktion des Strahlenpe-
gels vor diesem Zeitraum 
nicht zuverlässig möglich (Ei-
genwillig 2000).
Um dennoch eine Handhabe 
zur Beurteilung von Schädi-
gungen zu haben, wurden in 
einem Forschungsvorhaben 
die Arbeitsbedingungen retro-
spektiv nachgestellt und die 
Strahlendosen für verschie-
dene Tätigkeiten in der WIS-
MUT abgeschätzt, man spricht 
von einer anzuwendenden 
„Job-Exposure Matrix 
(JEM)“. In der Einleitung des 
Abschlussberichtes (HVBG 
1998) heißt es:
„Wie aus den Ausführungen 
für die Ermittlung der äußeren 
Exposition durch Gamma-
strahlung und der inneren 
Strahlenexposition infolge der 
Inhalation von Radon/Radon-
Folgeprodukten und langlebi-
gen Radionukliden im 
Schwebstaub hervorgeht, lie-
gen bis 1990 keine verwend-
baren Individualdosen für die 
Beschäftigten im untertägigen 
und übertägigen Bergbau und 
in den Aufbereitungsbetrieben 
vor. Expositionen für den 
Zeitraum fehlender Messun-
gen müssen mit Hilfe von 
Modellen abgeleitet werden. 
Vorliegende Ergebnisse von 
Strahlungsmessungen sind 
entweder nur Einzelmessun-
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gen oder nur noch in zusam-
mengefaßter Form verfügbar. 
Ferner wurden Betriebsstö-
rungen (z.B. bei der Bewette-
rung) nicht erfaßt und damit 
nicht berücksichtigt. Daher 
wird von einer Ermittlung von 
Vertrauensbereichen abgese-
hen.“
Dennoch wird das Ergebnis 
dieses Verfahrens bei dem je-
weils Betroffenen wie eine 
exakte Größe gehandelt und 
trotz unbekannter Fehlergren-
zen als entscheidende Dosis 
benutzt. Nachgewiesene Un-
terschätzungen und Fehler 
wurden nicht korrigiert (Ei-
genwillig 2006a,b).
Zur Ableitung des Lungen-
krebsrisikos aufgrund der er-
haltenen Dosis ist laut Berufs-
genossenschaft ein Gutachten 
von Jacobi (ehemaliger Di-
rektor des Instituts für Strah-
lenschutz des GSF-For-
schungszentrums für Umwelt 
und Gesundheit in Neuher-
berg) und Koautoren zu ver-
wenden („Jacobi I“). Diese 
ziehen Statistiken aus der Li-
teratur über die Lungen-
krebsmortalität von Bergleu-
ten in Abhängigkeit von ihrer 
Exposition durch Radon und 
Radonfolgeprodukte heran. 
Dabei wird als Maß für die 
Exposition die historische 
Einheit WLM (Working Level 
Months) benutzt. Sie ent-
spricht der mittleren Konzen-
tration in der Atemluft mal der 
Aufenthaltsdauer. Die „JEM“ 
der Berufsgenossenschaft er-
mittelt ebenfalls in der Einheit 
WLM, doch bezieht sie diese 
auf die schwerstarbeitenden 
Hauer. Bei diesen ist die Lun-
gendosis wesentlich höher als 
bei den anderen Bergleuten, 
da sie eine höhere Atemrate 
haben und dadurch mehr Ra-
dioaktivität aufnehmen. Die 
Vergleichsgruppen in den von 
Jacobi u.a. herangezogenen 
epidemiologischen Studien 
enthalten jedoch alle im 
Bergwerk Beschäftigten, d.h. 
die WLM entsprechen einer 
geringeren Dosis. Dadurch 
kommt es bei Jacobi u.a. zu 
einer erheblichen Unterschät-
zung der Lungenkrebshäufig-

keit pro WLM für die 
WISMUT-Beschäftigten. Die 
anderen Anteile der Exposi-
tion werden nach Jacobi aus 
Sv in WLM umgerechnet, 
wobei die Unsicherheiten die-
ses Vergleichs zwangsläufig 
außer Acht gelassen werden. 
Das Endergebnis einer sol-
chen Risikoabschätzung wird 
wiederum als unumstößliches 
Kriterium für die Anerken-
nung verwendet und enthält 
keine Angabe des Vertrauens-
bereiches, obwohl Jacobi u.a. 
solche bestimmt haben.

Zur Beurteilung von Krebser-
krankungen außerhalb des 
Atemtrakts wird entsprechend 

ein Gutachten „Jacobi II“ zu 
Grunde gelegt. Aufgrund der 
Annahme, dass Radon nicht 
zu einer Strahlenbelastung au-
ßerhalb der Lunge führt, und 
unter Verwendung der Dosis-
faktoren der ICRP ergeben 
sich sehr geringe Dosen für 
Gewebe außerhalb der Lunge. 
Extrapulmonale Karzinome 
werden daher so gut wie gar 
nicht anerkannt. Dieses steht 
im Gegensatz zu den in Ta-
belle 2 aufgeführten Befunden 
an Uranbergleuten.

Es ist sehr bedauerlich, dass 
sich das Bundesamt für 
Strahlenschutz entschlossen 
hat, sich in seiner großen 

Wismutstudie zunächst jahre-
lang mit der Lungenkrebs-
mortalität zu beschäftigen. 
Dass Uranbergleute Lungen-
krebs bekommen, ist schließ-
lich seit über 100 Jahren be-
kannt. Das Argument, es han-
dele sich um das weitaus 
größte Kollektiv, das mit 
59.000 Nachuntersuchten fast 
die Anzahl in allen bislang 
international untersuchten 
Studien zusammen erreicht, 
ist für Lungenkrebs nicht be-
sonders stichhaltig, da diese 
Erkrankung eben sehr häufig 
bei den Beschäftigten auftritt. 
Die Ergebnisse unterscheiden 
sich auch nicht sehr wesent-
lich von denen der zusam-
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Achtung: Entschädigungsleistungen sollen gedrückt werden !
Die Bundesregierung bereitet in aller Stille eine Reform der gesetzlichen 
Unfallversicherung vor. Das Gesetz soll im Januar 2008 in Kraft treten.
Geplant sind u.a. umfassende Änderungen beim Leistungsrecht für beruflich 
Geschädigte (vgl. Neudefinition und Berechnung der Haftungs-leistungen für 
Personenschäden in § 56 bis 71 GUVR).
Bisher hatten Beschäftigte, die einen Unfall während der Arbeit erlitten oder 
berufsbedingt erkrankten, Anspruch auf eine Unfall- oder Berufskrankheitenrente. 
Künftig soll die Grenze, ab welcher Entschädigungen fällig sind, von 20 auf 30 % 
Gesundheitsschaden angehoben werden (50 % aller bisherigen Rentenfälle wären 
so nicht mehr zu entschädigen). Auch soll Rentenzahlung für Unfall- und 
Berufserkrankte erst ab 50 % greifen und bei geringerem Schädigungsgrad nur 
noch als kleine Abfindung und als Einmalzahlung geleistet werden (vgl. § 62 Abs 1 
UVRG).
Bei “Altfällen”, wie z.B. den ehem. Angehörigen der SDAG-Wismut (und ihren 
Hinterbliebenen), bei denen die Entstehung der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
bzw. ihrer Gesundheitsschäden durch Tätigkeiten im Uranerzbergbau der DDR 
länger als 10 Jahre zurück liegt, soll garnicht mehr entschädigt werden (vgl. § 9 Abs 
2 UVRG).
Schädigungen durch ionisierende Strahlung können eine Latzenzeit von bis zu 40 
Jahren und mehr haben ! Noch im Jahr 2030 können geschädigte Wismut-Kumpel 
erkranken. Und was wird dann ?
Was kann ich tun ? Wie sichere ich meine Rechte auf Entschädigung ?
____________________________________________________________________________________
Jetzt, vorsorglich und schnellst möglich, Antrag auf Anerkennung einer 
Berufskrankheit nach Nr. 92 hilfsweise Nr. 51 BKVO DDR bei der
Bergbau-Berufsgenossenschaft, Bezirksverwaltung Gera, Amthorstr. 12, 
07545 Gera
stellen.
Unbedingt auch dann Antrag stellen, wenn noch keine Erkrankung vorliegt, oder 
aber eine Erkrankung geltend gemacht werden kann, die nicht Tumor bzw. Krebs 
heißt.
____________________________________________________________________________________

Hilfe und Unterstützung erhalten Sie dabei vom 
Bund zur Unterstützung Strahlengeschädigter û nva-radar e.v. - Tel: 04532-505460, Fax: 
04532-505461, e-Mail: info@nva-radar.de
Atomopfer e.V. Tel: 030-27592220, Fax: 040-7511037556, e-Mail: atomopfer@gmx.de
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mengefassten anderen Stu-
dien, die im Report der U.S.-
amerikanischen Academy of 
Sciences BEIR VI von 1999 
veröffentlicht wurden. Die 
Größe der deutschen Kohorte 
wäre gerade für die Erfassung 
von Erkrankungen außerhalb 
der Lunge ein großer Vorteil 
gewesen, diese Untersuchun-
gen sollen aber erst folgen.
Die Anerkennungspraxis ge-
nügt auch nicht „internatio-
nalen Standards“, wie von der 
Berufsgenossenschaft be-
hauptet wird. In den USA 
wurde im Jahr 2002 der „Ra-
diation Exposure Compensa-
tion Act“ wie folgt ergänzt 
(RECA 2002): Uranbergar-
beiter mit Lungenkrebs erhal-
ten vom Staat eine Entschädi-
gung von 100.000 US-Dollar, 
sofern sie mindestens 40 
WLM ausgesetzt waren oder 
mindestens 1 Jahr in der Be-
triebszeit im Bergwerk über 
oder unter Tage gearbeitet ha-
ben. Erkrankungen außerhalb 
des Atemtrakts werden aller-
dings nicht anerkannt.
In Großbritannien hat die 
staatliche Betreibergesell-
schaft British Nuclear Fuels 
plc (BNFL) mit den Gewerk-
schaften einen Vertrag ge-
schlossen, der als Bedingung 
für eine Entschädigung bei ei-
ner Krebserkrankung ebenfalls 
eine Bestimmung der Wahr-
scheinlichkeit für die Strah-
lenbedingtheit voraussetzt. Je-
doch erfolgt eine Zahlung 
auch unterhalb der 50 Prozent-
Grenze. Ist diese erreicht oder 
überschritten, beträgt die Ent-
schädigung 100 Prozent, dar-
unter werden 75 Prozent, 50 
Prozent oder 25 Prozent da-
von bezahlt, bis zu einer Min-
destwahrscheinlichkeit von 
12,5 Prozent (Mummery & 
Alderson 1989; Thomas u.a. 
1991).
Zu den nicht berücksichtigten 
Berufserkrankungen bei 
Uranbergarbeitern müssten 
nach neueren Erkenntnissen 
auch die häufig bei ihnen beo-
bachteten Katarakte (Grauer 
Star) gezählt werden. Die Er-
fahrungen in kontaminierten 
Gebieten der ehemaligen So-

wjetunion, insbesondere auch 
nach Tschernobyl, zeigen, 
dass diese infolge chronischer 
Strahlenbelastung entstehen 
können und nicht nur, wie 
bisher angenommen, erst nach
einer sehr hohen Dosis 
(Schmitz-Feuerhake & Pflug-
beil 2006).

Ausblick: Das Bundesar-
beitsministerium bereitet 
eine Organisations- und 
Leistungsreform der Ge-
setzlichen Unfallversi-
cherung vor
In Deutschland ist zu be-
fürchten, dass sich die bishe-
rige skandalöse Praxis noch 
verschlechtern wird. Ende 
April 2007 stellte eine Ar-
beitsgruppe des Bundesmini-
steriums für Arbeit und So-
ziales um den Ministerialdi-
rektor Dr. Thomas Molkentin, 
Leiter des Referats Unfallver-
sicherung, ausgewählten Per-
sonen und Organisationen aus 
Wirtschaftskreisen Teil 2 des 
Arbeitsentwurfs eines Unfall-
versicherungsreformgesetzes 
(UVRG) vor. Dieses regelt die 
Entschädigungsleistungen der 
gesetzlichen Unfallversiche-
rung für die Opfer von Kör-
perverletzungen infolge lohn-
abhängiger Arbeit auf ein hi-
storisches Tief herunter, heißt 
es dazu in einer Stellung-
nahme des abeKra Verband 
arbeits- und berufsbedingt Er-
krankter e.V.. Beabsichtigt sei 
zudem, die Beweishürden so 
weit zu erhöhen, dass das Be-
rufskrankheitenrecht kaum 
mehr greifen kann und materi-
ell und rechtlich nach und 
nach „verschwindet“ (Abbil-
dung 3: Flugblatt des Bund 
zur Unterstützung Strahlenge-
schädigter – nva-radar e.V. 
und Atomopfer e.V.).

Nach einer Sitzung zu der 
vom Bundesarbeitsministe-
rium geplanten Organisations-
und Leistungsreform der Ge-
setzlichen Unfallversicherung 
(GUV) am 6. Juli 2007 in 
Berlin sprachen zwar Abge-
ordnete aller Regierungspar-
teien davon, es bestehe noch 
„Klärungsbedarf“, bevor dar-
über entschieden werden 

könne. Zuvor war beabsich-
tigt, die Gesetzesänderungen 
bereits im August 2007 dem 
Bundeskabinett zur Entschei-
dung vorzulegen. Den ehema-
ligen WISMUT-Beschäftigten 
kann jedoch nur empfohlen 
werden, sich selbst ein Bild zu 
machen, sich zusammenzu-
schließen und sich einzumi-
schen. Und der Bevölkerung 
beim WISMUT-Gelände kann 
ebenfalls nur geraten werden, 
sich unabhängig von offiziel-
len Auskünften eigene Kennt-
nisse über die Radioaktivität 
in der Umwelt und in den 
Nahrungsmitteln zu verschaf-
fen.
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Im März 2007 hatte das Bun-
desministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) wie bereits 
berichtet und kommentiert ei-
nen Änderungsentwurf zur 
derzeit geltenden Strahlen-
schutzverordnung aus dem 
Jahre 2001 vorgelegt. Unter 
der Federführung des im 
Strahlenschutz fachkundigen 
Diplom-Ingenieurs Heinrich 
Messerschmidt hat auch die 
Bürgerinitiative Umwelt-
schutz Lüchow-Dannenberg 
dazu Stellung genommen. Da-
bei rügt sie speziell, daß der 
Widersinn in der geltenden 
Freigrenzenregelung nicht 

ausgeräumt wird und die Frei-
gaberegelungen weder sach-
lich noch wissenschaftlich be-
gründbare Grundlagen haben.

Freigrenzen zum 
genehmigungsfreien 
Umgang

Die Freigrenzenregelung des 
Paragraphen 8 der geltenden 
Strahlenschutzverordnung von 
2001 ist derzeit so gestaltet, 
daß eine Genehmigungspflicht 
für den Umgang mit Ra-
dionukliden dann einsetzt, 
wenn sowohl gewisse, ta-
bellarisch (in Anlage III Ta-
belle 1 Spalten 2 und 3 der 
Verordnung) festgelegte Akti-

vitäten in Becquerel (Bq) als 
auch spezifische Aktivitäten 
in Becquerel pro Gramm 
(Bq/g), also Aktivitätskonzen-
trationen, nicht überschritten 
werden. Dieses sowohl als 
auch bedeutet, daß die Aktivi-
tätsbeschränkung bedeutungs-
los wird und mit beliebig 
großen Aktivitätsmengen ge-
nehmigungsfrei umgegangen 
werden darf, wenn nur gewis-
se Aktivitätskonzentrationen 
nicht überschritten werden. Es 
ist abzusehen, so Messer-
schmidt, daß Private und Un-
ternehmen diese Regelung 
ausnutzen und mit beliebig 
hohen Aktivitätsmengen um-
gehen, wenn dies nicht geän-
dert wird. Dabei dürfte eine 
noch gar nicht schätzbare Zahl 
von Personen zu Tode kom-
men oder schwere Strahlen-
schäden erleiden.

Die Rüge, die Freigrenzenre-
gelung jetzt unverändert zu 
lassen, wiegt besonders 
schwer, weil diese Vorschrift 
bereits anläßlich ihrer Einfüh-
rung im Jahre 2001 heftig kri-

tisiert wurde.1 Sie unverändert 
zu lassen ist offenbar Absicht 
und hat Methode.

Freigaberegelungen für 
eine kostensparende 
Entsorgung von Atom-
müll

Die Freigaberegelungen von 
enormen Mengen schwach-
und mittelaktivem Atommüll 
haben weder sachlich noch 
wissenschaftlich begründbare 
Grundlagen, kritisiert Messer-
schmidt. Das gelte unverän-
dert auch für die geplanten 
Änderungen. Die Freigabe-
werte für die verschiedenen 
Freigabeverfahren beruhten 
auf Falschgutachten und ma-
nipulativen Aussagen der 
Firma Brenk Systemplanung 
GmbH in Aachen. Diese 
Firma, erklärt Messerschmidt, 
arbeitet überwiegend für und 
im Sinne der Atomindustrie. 
Deren Hauptgutachter Dr. Ste-
fan Thierfeldt habe als Mit-

1 Strahlentelex 348-349 v. 5.7.2001, 
www.strahlentelex.de/Stx_01_348_S0
6-07.pdf

Strahlenschutznovelle

Die Brunnenvergifter 
sind weiter am Werk
Der leichtfertige Umgang mit Radionukliden bleibt mit 
den Freigrenzen- und Freigaberegelungen auch im 
neuen Änderungsentwurf für die Strahlenschutzver-
ordnung erhalten.
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